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Bei allem grundsätzlichen Lob für die bis-
herigen Schritte auf dem Weg zu einem 
integrierten europäischen Binnenmarkt 
verweist der Autor auf die in der Praxis 
durchaus notwendigen Spielräume für die 
Umsetzung nationaler Regelungen und die 
Interpretationsgrade bei der Auslegung 
von (aufsichts-)rechtlichen Vorschriften. 
Insofern begrüßt er es, dass mit der Ein-
richtung des Lamfalussy-Systems mittler-
weile auch die Auslegung des Aufsichts-
rechts auf EU-Ebene verankert ist. Im Sinne 
einer weiteren Effizienzsteigerung hält  
er es aber für überlegenswert, bei den 
 europäischen Regulierungsausschüssen 
vom Einstimmigkeitsprinzip zur Mehrheits-
entscheidung überzugehen und auf lange 
Sicht auch eine rechtlich bindende Wirkung 
nicht aus den Augen zu verlieren. (Red.)

Im Jahre 1985 wurde von der Europäischen 
Union der wegweisende Entschluss gefasst, 
einen integrierten Binnenmarkt zu schaf-
fen, in dem Waren, Dienstleistungen, Kapi-
tal und Arbeitnehmer frei zirkulieren kön-
nen (Single European Market). Ein derartig 
ambitioniertes Unterfangen lässt sich  
verständlicherweise nicht von einem Tag 
auf den anderen realisieren, sondern dafür 
braucht es einen längeren Atem. Ein wich-
tiger Zwischenschritt auf diesem Weg war 
die Einführung des EU-Passes, durch den 
Anfang der neunziger Jahre rechtlich  
unselbstständige Auslandsniederlassungen 
von Banken der Aufsicht durch die Hei-
matlandbehörde unterstellt wurden. 

Ende der neunziger Jahre wurde dann der 
Financial Services Action Plan (FSAP) be-
schlossen, um auch im Finanzsektor das Ziel 
eines integrierten Finanzbinnenmarktes 
vollstän dig zu erreichen. Teil des FSAP 
 waren so gewichtige Vorhaben wie die 
Richtlinie zur Umsetzung der neuen 
 Eigen kapitalvorschriften für Banken (Ba- 
sel II) in Gemeinschaftsrecht oder die MiFID. 
Mit diesen Gesetzesvorhaben wurden weite 
Teile des für Banken und Wertpapierfirmen 
einschlägigen Aufsichtsrechts harmonisiert 
beziehungsweise das bereits exis tierende 
Gemeinschaftsrecht wesentlich weiterent-
wickelt. 

Abweichungen in der Praxis

Welche Auswirkungen haben diese Entwick-
lungen nun für grenzüberschreitend tätige 
Bankengruppen, die in zahlreichen EU-
Staaten rechtlich selbstständige Töchter 
unterhalten und infolgedessen immer noch 

mit einer Vielzahl von nationalen Aufsichts-
behörden zusammenarbeiten müs sen? Pri-
ma vista könnte der Eindruck entstehen, 
dass im Zuge der Harmonisierung des EU-
Rechts die Probleme gelöst werden. Schließ-
lich gilt das EU-Recht für alle Mitglied-
staaten gleichermaßen und muss ‚nur’ noch 
in nationales Recht umgesetzt werden.

Die Realität sieht freilich anders aus. Zum 
einen bietet die Umsetzung von EU-Richt-
linien in nationale Gesetze Spielraum, der 
letztlich zu erheblich unterschiedlichen 
Regelwerken führen kann. So enthalten 
verschiedene EU-Richtlinien zahlreiche ex-
plizite Wahlrechte für die Mitgliedstaaten; 

ferner können die nationalen Gesetzgeber 
in ihren Anforderungen über die EU-Vor-
gaben hinausgehen (Gold Plating). Zum 
anderen ist Recht, das sich nicht in einem 
unpraktikablen Detaillierungsgrad verliert, 
stets interpretierbar und auslegungs-
bedürftig. 

Bei der Anwendung gesetzlicher Normen 
auf konkrete Sachverhalte kommt ins-
besondere den Aufsichtsbehörden eine 
entscheidende Rolle zu. Je nach Aufsichts-
philosophie und nationaler Tradition weist 
daher die Rechtspraxis in den EU-Staaten 
– trotz aller Harmonisierungsfortschritte – 
immer noch große Unterschiede auf. EU-
weit tätige Bankengruppen sind folglich 
mit voneinander abweichenden Auflagen 
für ihr Geschäft konfrontiert. Dies pro-
duziert nicht nur signifikante, unnötige 
Kosten, sondern kann im Extremfall in 
 Bereichen, die aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen nur noch konzerneinheitlich aus-
gestaltet werden können (zum Beispiel der 
Internal Capital Adequacy Assessment 
 Process – ICAAP), sogar zu nicht kompa-
tiblen Anforderungen führen.

Einrichtung des Lamfalussy-Systems

Die europäischen Institutionen haben 
dieses Problem durchaus erkannt und da-
rauf auch reagiert – mit der Einrichtung 
des Lamfalussy-Systems. Kern dieses 
 Sys tems sind die sogenannten Level-3- 
Comittees CESR (Committee of European 
Securities Regulators), CEBS (Committee  
of European Banking Supervisors) sowie 
 CEIOPS (Committee of European Insurance 
and Occupational Pensions Supervisors). 
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Diese Ausschüsse der mit der Aufsicht be-
fassten Institutionen erfüllen insbesondere 
zwei Funktionen: Sie beraten die Euro-
päische Kommission hinsichtlich möglicher 
Regulierungsinitiativen und künftiger Re-
gelwerke. Darüber hinaus sollen sie die 
Konvergenz der Rechtsauslegung und Auf-
sichtspraxis in der EU befördern. Damit 
wurde eine bisher ausschließlich auf na-
tionaler Ebene wahrgenommene Aufgabe 
– die Auslegung des Aufsichtsrechts – auch 
auf EU-Ebene verankert. 

Da das Recht zur Interpretation und An-
wendung gesetzlicher Normen den Mit-
gliedstaaten jedoch nicht ohne Weiteres 
entzogen werden kann, haben die Ent-
scheidungen der Ausschüsse derzeit keine 
rechtlich bindende Wirkung. Um die Be-
deutung der Beschlüsse zu unterstreichen, 
haben die Ausschüsse der Aufsichtsbehör-
den für ihre Beschlussfassungen das Ein-
stimmigkeitsprinzip festgelegt. Nur wenn 
alle Aufsichtsbehörden einer bestimmten 
Auffassung über Rechtsauslegung bezie-
hungsweise -anwendung zustimmen – so 
die Logik –, wird diese Auffassung auch 
Eingang in die Aufsichtspraxis aller Mit-
gliedstaaten finden.

Für eine verbesserte Zusammenarbeit der 
Aufsichtsbehörden und die Beaufsich-
tigung EU-weit tätiger Banken hat CEBS 
bereits wichtige Arbeiten geleistet. Im Vor-
dergrund standen dabei vor allem Guide-
lines zu zentralen Aspekten der Anwendung 
der Basel II-Richtlinie. Außerdem hat CEBS 
wichtige Fortschritte bei ganz praktischen 
Aspekten der Beaufsichtigung erreicht. 
Dazu wurden die Colleges of Supervisors 
verschiedener grenzüberschreitend operie-
render Bankengruppen in einem Opera-
tional Networking zusammengeschlossen. 

Trotz aller durch CEBS erzielten Verbesse-
rungen ist die Konvergenz der Aufsichts-
praxis aber noch deutlich hinter dem Stand 
der EU-Finanzmarktintegration und den 
Er wartungen der Kreditwirtschaft hinsicht-
lich eines echten, auch auf Aufsichtsseite 
integrierten Binnenmarktes zurückgeblie-
ben. Und diese Kluft droht sich auszuwei-
ten, da das Integrationstempo der Finanz-
märkte höher ist als die Fortschritte in den 
genannten Ausschüssen. Für die globale 
Wettbewerbssituation europäischer Kredit-
institute ist dies kein akzeptabler Zustand. 
Daher werden in jüngster Zeit verstärkt 
Überlegungen angestellt, wie die Arbeit 
von CEBS weiter verbessert werden könnte.

Um die Arbeit von CEBS zu beschleunigen 
und schärfer zu profilieren, sollte daher 
auf das Einstimmigkeitsprinzip verzichtet 
werden. Der derzeitige Konsenszwang 
führt tendenziell zu sehr lang anhaltenden 
Diskussionen und birgt selbst dann noch 
die Gefahr, dass eine Einigung lediglich auf 
Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners 
erfolgt. Ein abschreckendes Beispiel stellt 
der Versuch der Vereinheitlichung des Mel-
dewesens im Rahmen des COREP-Projektes 
dar. Statt einen sinnvollen einheitlichen 
Standard zu erstellen, wurden hier sämt-
liche nationalen (Sonder-)Vorschriften 
aufaddiert. 

Rechtlich bindende Wirkung

Die nicht-bindende Wirkung der CEBS-
Vorschläge sollte dabei kein Hindernis für 
den Übergang zum Mehrheitsprinzip sein. 
Ein wirksamer „Comply-or-Explain“-Me-
chanismus, der die nationalen Aufsichts-
behörden verpflichtet, ein Abweichen von 
den CEBS-Guidelines und -Beschlüssen 
nachvollziehbar zu begründen, kann der 
Gefahr entgegenwirken, dass Mitglieder 
des Ausschusses sich leichtfertig über die 
CEBS-Linie hinwegsetzen. Bei einem Über-
gang von der Einstimmigkeit zum Mehr-
heitsentscheid sollten jedoch die Stimmen 
der CEBS-Mitglieder in gewissem Umfang 
mit der Größe des jeweiligen Mitglied-
staates gewichtet werden.

Der Übergang zum Mehrheitsprinzip kann 
jedoch nur ein erster Schritt sein. Darüber 
hinaus sollten im Interesse eines echten 
Binnenmarktes die Beschlüsse von CEBS 
auch rechtlich bindende Wirkung erhalten. 
Nur so kann letztlich die Vereinheitlichung 
von Aufsichtsrecht und -praxis erzielt wer-
den. Sie wiederum ist notwendig, um mög-
lichst bald einen umfassenden Lead Super-
visor und mittelfristig ein einheitliches 
Sys tem europäischer Aufsichtsbehörden zu 
schaffen. Wegen des nationalen Vorrangs 
in der Richtlinienumsetzung und Anwen-
dung des EU-Rechts dürfte dies jedoch 
mindestens eine entsprechende Änderung 
im europäischen Aufsichtsrecht, eventuell 
sogar darüber hinausgehende Rechtsan-
passungen, etwa im EU-Vertrag, erfordern. 

Auch wenn also eine rechtliche Bindungs-
wirkung somit kurzfristig nicht zu verwirk-
lichen ist, darf sie als Ziel – im Interesse 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
der EU-Finanzwirtschaft – nicht aus den 
Augen verloren werden. 
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Eine Veränderung der Über-
schussbeteiligungspolitik ist 
für viele deutsche Lebens-
versicherer ein wichtiges An-
liegen, da bereits stille Re-
serven zur kontinuierlichen 
Fortschreibung des Niveaus 
der laufenden Gesamtver-
zinsungen verzehrt sind und 
die Situation an den Kapital-
märkten durch hohe Volatili-
tät gekennzeichnet ist.

Welche Bedeutung hat die 
Überschussbeteilung tat-
sächlich für die Entwick- 
lung des Neugeschäfts im 
deutschen Lebensversiche-
rungsmarkt?  Diese Unter-
suchung auf repräsentativer 
Datenbasis zeichnet sich 
durch ihre hohe Praxisrele-
vanz für die Lebensversiche-
rungsbranche aus.


